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Norm

TabMG §26

Rechtssatz

Das Erfordernis der längeren "zufriedenstellenden" Tätigkeit in einem Tabakverschleißgeschäft kann nicht schon dann

als erfüllt angesehen werden, wenn der Bewerber (länger als ein Jahr hindurch) zur Zufriedenheit des bisherigen

Inhabers einige Male ausgeholfen hat. Als "zufriedenstellend" kann aber die Tätigkeit nur dann bezeichnet werden,

wenn der Bewerber die in einer Tra=k anfallenden Beschäftigungen objektiv einwandfrei und ordnungsgemäß

ausgeführt hat. Eine ununterbrochene Tätigkeit wird nicht gefordert aber doch zumindest, daß der Bewerber alle

typischen Tätigkeiten eines Tabaktrafikanten durch längere Zeit hindurch ordnungsgemäß ausgeübt hat.
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